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Vorlage Nr. 101.17.230  Kassel, 10. Oktober 2011 
 
 
 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Bildung von Schulbezirken für die Berufsschulen in 
der Stadt Kassel vom 27.01.1992 in der Fassung der Dritten Änderung vom 30.05.2011 (Vierte 
Änderung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Bildung von Schulbezirken für die Berufsschulen in der Stadt Kassel vom 27.01.1992 in der 
Fassung der Dritten Änderung vom 30.05.2011 (Vierte Änderung) in der aus der Anlage zu 
dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
 

Begründung: 
 
Es ist beabsichtigt, das Berufsfeld Köperpflege zum Schuljahr 2012/2013 von der Walter-Hecker-
Schule zur Elisabeth-Knipping-Schule zu verlagern. Aus diesem Grund ist eine Änderung des einen 
Bestandteils der Satzung bildenden Verzeichnisses über die den Berufsschulen der Stadt Kassel 
zugeordneten Ausbildungsberufe erforderlich. 
 
Das Berufsfeld Körperpflege wird in der Außenstelle der Walter-Hecker-Schule am Standort 
Mombachstraße (Elisabeth-Knipping-Schule) beschult. Nach Fertigstellung des Werkstattgebäudes auf 
dem Gelände der Walter-Hecker-Schule kann die Außenstelle aufgegeben und die Räume der 
Elisabeth-Knipping-Schule übergeben werden. Lediglich das Berufsfeld Körperpflege verbleibt wegen 
der vorhandenen Fachräume in der Außenstelle. 
 
Durch die Verlagerung des Berufsfeldes Körperpflege zur Elisabeth-Knipping-Schule ergibt sich ein 
deultlich größeres Potenzial für eine an pädagogischen Gesichtspunkten orientierte und flexiblere 
Raumkonzeption sowie eine effizientere Raumauslastung. Gleichzeitig können Synergieeffekte für ein 
fächerübergreifendes, ganzheitliches und handlungsorientiertes Lernangebot im Sinne einer 
zeitgemäßen und qualitativ hochwertigen Ausbildung nutzbar gemacht werden. 
Da ein Berufsfeld/Berufsbereich lediglich einer Berufsschule zugeordnet ist, umfasst somit der 
Schulbezirk einer Berufsschule das gesamte Stadtgebiet. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 26.09.2011 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 




